
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 4 (1801)

Buchbesprechung: Kleine Schriften

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


18. Der Betrag des dießjährigen Staatszehndens soll

ganzlich zu Entrichiung angemessener Summen an

die ausstehenden GeHalle der Kirchen - und Schul-
ichrer HclvelicnS angewandt werben-

19. Durch vorstehendes Gesetz sind alle diejenige Artikel
des Gesetzes vom 10. Nov. 1793 welche den Zehnden

betreffen, so wie alle seither über diesen Gegenstand

ergangenen Gesetze, Décrété und Beschlüsse gänzlich

zurückgenommen.

so. Gegenwärtiges Gesetz so» gedrukt, öffentlich bekannt

gemacht, und an gewohnten Orten angeschlagen

werden.

(Der Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Entwurf einer Canlonsverfassung für

den Canton Zürich. 8. r Bogen. (Bern.
i8oi.

Mehrere Entwürffe zu Cantonsverwaltungen sind seit

einiger Zeit in der Handschrift herumgeboten worden:
der gegenwärtige ist der erste, wie Rec. glaubt, der

im Druck erscheint. Er schließt sich genau und gewis-

senhafr an den allgemeinen V e r f a ssu n g se nt-
wurf, an die Bestimmungen desselben wie an seine

Lücken an, und zeichnet sich durch Vollständigkeit, die

oft bis in kleines Detail herabsteigt, so wie durch wohl-
überdachte und sorgfältige Bearbeitung aus.

Seine Rubriken And folgende: Can ton s ein-
th eilu ng. Der Vf. will die bestehende einswcilen
unverändert lassen. Stein und Sax werden wohl um
bedenklich und ohne Reclamation, von Zürich getrennt
bleiben.

Politischer Stand der Canto nsbürger.
Dieser Abschnitt, glaubt Rec., soll überall aus den

Canlonsverfassnngen wegfallen. Der politische Stand
der Bürger wirb entweder Gegenstand eines Zusatzes,
den die helvetische Verfassung erhält, oder der Bestim-
mungen eines allgemeinen Gesetzes werben müssen.

Form der V 0 lk s w a hlen. In Rücksicht ans
Wahlfähigkeitsdedmge bleibt der Vf. bey dem stehen,

was der allgem. Verfassungsentwnrf darüber ausstellt,
welcher ein durch die Cantone zn bestimmendes Eigen-
thum für die verschiedenen Stellen verlangt. Für Di-
striktsbeamtungen wird demnach hier eine jährliche Ab-
gäbe von 4 Fr., für Canlonalämtcr eine solche von 8

Fr. und für Nationalst,llen eine von 24 Fr. verlangt....
Nur in Paris war es möglich, die scharfsinnige Entde-

kung zu machen, daß der ASgabenbetrag, das
den Sitten, dem Charakter und den Oerilichkcitcn der
Schweitz angemessenste Wählvarkeilsbeding sey! Dabey
wird aber ewig Nichts herauskommen. Prüffun»
gen der Fähigkeiten und Stuffenfolge
der Aemter allein, können uns gute Wahlen sicher!?.

Der Vf. dieses Entwurfs fodert für Seelsorger und
SchuUehrer, Fähigkeilszeugnisse als erstes Wahlbeding
(S. 14): warum sollen die Cantonsverwalter ihre Zä.
higkeiten nicht erweisen? Er fühlt das auch wohl selbst,

und schlägt darum bey den Wahlen einen Spreche?
vor, der den Wählern erklären soll: welche Gaben zur
Bekleidung jedes Amtes ersoberlich seyen; eine Abthe--
lung der Wähler in verschiedene Zirkel von iv bis 20,
die unter sich überlegen, wer der fähigste und wnr-
digste sey; endlich einen Wahlausschuß der sein un-
maßgebliches Gutachten über die Vorgeschlagnen giebt.—
Allein wer die Wahlversammlungen der Jahre 1798
und 99 zu beobachten Gelegenheit halte, wird über so

gutgemeinte Vorschläge — lächeln.
G e m e i n d r ach, W a hiinân n er, Orts-

b e a mle. Die Gemeindräthe legen jährlich ihre Srcl-
len nieder und werden wieder gewählt oder ersezt. Der
Polizcvagent soll aus der Zahl der Gcmemdrälhe gewählt,
wo möglich Mit dem eines Nationalageuten in einer Pev.
sou vereinigt werden.

D i st r t k t s b e a mte. Ein Polizeyggent des Di-
strikts, mit 8<-->Fr. Gehalt, soll wo möglich zugleich
dtàStclle eines Distrlkcsstatthalîers versehen.

Wahl corps, Wahlcongreß, Wahlaus-
schnß. Die Wahlmänner aller Distrikte (ans ivv
Bürger giebt jede Gemeinde einen Wahlmann) treten
jährlich zu einem Wahlcongreß zusammen, um 1) die
erledigten Nationalste»?!! zu besetzen; 2) um die samt,
lichen Verwaiiungsrälhc und Landräche, die lährllch
am Vorabende des Wahicongrcsses ihre Stellen nieder-
legen, neu zu ernennen oder die vorige» Beamten in
ihren Stellen zu bestätigen. Bestätigung soll statt ha-
ben, so oft keine erhebliche Klage gegen einen Beamte,,
vorwaltet. (Dieser'Vorschlag würde in der Ausführung
gewiß unstatthaft erfunden werden. Die nemliche Ein,
richtung halte ja in vielen ehmaligen Schwcltzerrcgje,
rungen stakt und wozu führte sie??... Wie kann der
Wahlcongreß competirlicher Richter über Klagen gegen
einen Beamten seyn?) Ehe die Wahlmänne? ans,
einander gehen, wählen sie 9 Bürger ans ihrem Mittel,
die als Wahlausschuß, in ve? Zwischenzeit bis zcm,
neuen Wahlcongreß, jusammenbernffen werden tö»uca,



um erledigte Cantonsstellm Miederzu besitzen, z, Sollte
eure Gcgencevoiulio» eingeleitet und Bcamie, die das

Wahicorps oder dessen Ausschuß zu ernennen hat, ge-

-gen die cingesührte Ordnung abgeftzt und von andern

Behörden ersizl werden wollen, so ist der Wahlaus.
schuß-Präsident, oder bey dessen Saumseligkeit icdes

Mitglied des Wahlausschusses verpflichtet: die Wahr-
heit des Geschehenen zu erheben; 2. den Statthalter
des Cantons um Siliirung uns miiitärischen Schutz an-

zusprechen, und den handrath zusainmenzurussen,

i-m die Cantonsversassnng durch alle competirende Mittel l

aufrecht z» erhalten.^ (Warum soil te in solchen Fäl-

sin, der Statthalter, der ja doch immer den reelle»

Schutz liefern muß, nicht aus eignem Antrieb handeln

und den Landralh und' Wahlausschuß jnsammcnruffen

sonne»

V e r w al tu n g s r at h. Er besteht ans 2 Präsi-

dencen (nut 2000 Jr. G.Halt) und 20 Räthen (mit
1920 Fr. Gehalt). Ans jedem Bezirk soll wenigstens

em Mitglied im ViNvaltungsrathe sitzen, aus keinem

mehr als 4. (Rec. wünschte einen weniger zahlreichen

Verwalttmgsrath ohne Rücksicht auf die Bezirke.) —
Die Competent, dieses Rathes ist gut bestimmt und über

seine Geschäftsbesorgung und Eintheiiung inKamern wer-

den sehr zweckmäßige Ideen vorgetragen. „ Jede Kamer

kann sich so viele Consuientcn (geschickte Beysitzer,

die nicht Vcrwaltungsräthe sind) zugesellen, als zur

Betreibung ihrer Geschäfte nöthig sind. Ihre Besol-

dung wirb von dem VerwaltungSrache vestimt u. s. w."
(Diese Consnlenten erninceii den Rce. an jene Secre-

tärs von erwiesener Fähigkeit und Keunlnissen, welche

die Reprejenlante» — uaeh Anleitung eines andern vor

einiger Zeit erschienenen Vcrsassnngscntwurfes, zu Hal-

len verpflichtet seyn würden. Wozu sollte ein so zahlm-

cher Verwaltmigsralh, Consnlenten brauchen, in so fern

die Vcrwaltungsräthe selbst für ihre Stellen fähige

Männer sind

Landrath. Landtag. Der Landrath besteht

aus 2 Präsidenten (mit 2000 Fr. Gehalte), ; Landrä-

then, die mit den 2 Präsidenten das ganze Jahr als

Landlagsausschuß sitzen (mit 1920 Fr. Gchait) und

17 Landräthen, die Tage sitzen (jeder täglich Z Fr.
Gehalt). Aus jedem Distrikt stzt ein Glied im Land-

rath, die 7 übrigen sind von freyer Wahl. Er oder

sein Ausschuß hat den Schatz des CamonS in oberster

Verwahr. Er ist zugleich eine ökonomische
und eine für das Personale dee Beam-
sen rcf 0 r miren de Behörde. Er macht alle

Geldbewilligungen, niuit die Rechnungen ab u. f. w.
Der Landausschuß ist das ganze Jahr desammclt.
Seine Geschäfte sind: a) Beobachtung der sämtlichen
Cantcnödeamteu; b) Anzeige an den Wahlausschuß,
wenn gegenrcvclmjonaire Schritte gethan und Beamte
widerrechtlich adgcsezl worden wären; L) Oberaufsicht
über das Zahlamr und alle Einnahmen im Canton;
ä) Ausfertigung aller ZahümgsordreS an das Zahlamt;
e) Umersuqmiig und Entscheidung aller Wadistreitig.
keilen für Stellen, die nicht national sind; k) Evinne-
rungen, wenn sich der ZZerwallungsrath àc ft,ne Con,«
pcceiij hmausfttzui wollte und Sistirung durch des
Cantonsstatihaltecs Beyhülfe; g) Entscheidungen der
Streitigkeiten über zu hohe Anlagen, welche Distrikte,
Gemeinden und Einzelne zu führen haben; èi) Bereft
mug alier nöihigen Berichte für den Landtag.

Zaylaml. Es besieht aus einem Zahlmeister
(mit 2000 Fr. Gehalt) und 2 Zahlamtscommissarie»
(Mit 1920 Fr. Gehalt).

Abgaben. Sie sollen nach Verhältniß des Ver-
tiwgens erhoben werden. C 0 nlr 0 le.

Zehn den. I» so fern die Cantone darüber zu
verfügen haben, soll der Zehcnd um den igfachcn
Iahrsertrag loskänflich seyn.

Klrchc n we sc n. Es sind 2 Classen der Pfrün-
den. Zur ersten oder Anfangskiasse gehören die so nicht
ftchszehnhiindert Fr. (durch einen argen Druckfehler
steht hundert) Emtommen haben. Um in die 2te zu
gelangen, muß man 6 Jahre m der ersten gedient ha-
den. Die Kirchciikamm-r prüft die Geistlichen und er-
theilt Wählbarkei.'szcugnisse. Die Gemeinden wählen
alsdann ihre Pfarrer, können sie aber nicht absetzen.

S ch ulw e se n. Alle Gemeinden, die ihre Schuft
Meister besolden, haben mich das Recht, sie unter allen
demenigen zu wählen welche ein Fähigk-itszcugniß für
die Schulklasse aufweisen können, zu der der erledigte
Dienst gehört. Die Schnikammer prüft alle Lehrer
und ertheilt Fähtgkcitszeugniss.'; sie allein kann Lehrer,
gegen weiche geklagt wird, entsetzen. In jedem Dft
strikte soll wenigstens eine Realschule styn, worin die

Jünglinge in allen dem Bürger nöthigen Kenntnissen
unterrichtet und so weit gebildet werden, daß sie ihre
Gedanke» ordentlich und correct zu Papier bringen,
und als brave Geschäftsmänner ihre bürgerliche Lauf-
bahn antreten können. — Das erste, wozu die aus

Zehndcn abfließenden Fonds benuzt werden, soll die Er-
Achtung eines Schuäneisterftminars für den Canton und
einer Bürgerschule in jedem Distrikt ftyn.
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